
 
 

Antrag auf Zustimmung zur Heimtierhaltung 
 
Vermieterin Genossenschaft Solidus Solidarisches Wohnen Region Winterthur  

St. Gallerstrasse 56, 8352 Elsau 

Mieterschaft 
(Name, Vorname) Mieter 1:   ………………………….…………   Mieter 2:  ………………………..……………………………………. 
 

Mietobjekt ………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Gemäss den Bestimmungen des zwischen der Mieterschaft und der Vermieterin abgeschlossenen Mietver-
trags und dessen integrierenden Bestandteilen ist das Halten von Haustieren ohne schriftliche Zustimmung 
der Vermieterin untersagt. Ausnahmsweises Dulden von Haustieren kann nach freiem Ermessen der Vermie-
terin jederzeit widerrufen werden. 

Die Mieterschaft ersucht hiermit die Vermieterin um Zustimmung zur Haltung des folgenden Haustiers: 

 

Haustierart …. .....................................................  
(bei Hunden Rasse) 

Anzahl . .........................................................  

Schulterhöhe ausgewachsen    ..........................................................  
(nur bei Hunden) 

Mit Unterzeichnung dieses Antrags auf Zustimmung zur Heimtierhaltung erklärt die Mieterschaft, das beilie-
gende Reglement zur Haustierhaltung erhalten und akzeptiert zu haben. Die Mieterschaft verpflichtet sich, die 
Bestimmungen des Reglements zur Haustierhaltung zu befolgen.  

Die Zustimmung ist vor Anschaffung des Haustiers einzuholen und bezieht sich ausschliesslich auf das vor-
gängig aufgeführte Haustier. Die Zustimmung erlischt bei Tod oder Abgabe des Haustiers. Ein generelles 
Recht zur Haltung von Haustieren im Mietobjekt entsteht durch die Zustimmung nicht. Die Vermieterin kann 
ihre Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zustimmung. 
Mit Zustimmung der Vermieterin werden die Bestimmungen dieses Antrags und des Reglement zur Haustier-
haltung integrierender Bestandteil des Mietvertrags. 

 

 

 

Die Vermieterin erklärt sich mit dem vorliegenden Antrag einverstanden und erteilt hiermit die Bewilligung zur 
Haustierhaltung für das vorgängig aufgeführte Haustier gemäss den Bestimmungen des beigefügten Regle-
ment zur Haustierhaltung. 

  

  Mieter 1: 

Ort/Datum  Unterschrift Mieterschaft 

  Mieter 2: 

Ort/Datum  Unterschrift Mieterschaft 

Ort/Datum  Unterschrift Vermieterin 



 
 
Reglement zur Haustierhaltung 

1. Geltungsbereich 
Kleintiere in Käfigen, Terrarien oder Aquarien (wie bspw. 
Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Zierfische) dürfen 
innerhalb des Mietobjekts bei artgerechter Haltung und in 
üblicher Anzahl ohne vorgängige Zustimmung der Ver-
mieterin gehalten werden. Bei Aquarien ist die Mieter-
schaft verantwortlich, vorgängig die Bodenbelastung ab-
zuklären. Exotische Tierarten, Wildtiere und Tierarten mit 
hohem Stör- oder Gefährdungspotential (wie bspw. Pa-
pageien oder Schlagen) sowie Kleintiere in grosser Zahl 
bedürfen einer vorgängigen schriftlichen Zustimmung der 
Vermieterin. Im Zweifelsfall ist die Mieterschaft verpflich-
tet, die vorgängige schriftliche Zustimmung der Vermiete-
rin einzuholen. 
Die Haltung von Katzen jeglicher Art bedarf einer vorgän-
gigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Es dür-
fen maximal zwei (2) Katzen pro Haushalt gehalten wer-
den. Katzen müssen kastriert sein. Eine Katzenkiste im 
Haushalt muss für die Tiere jederzeit zugänglich sein. 
Die Haltung von Hunden jeglicher Art bedarf einer vorgän-
gigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Es darf 
maximal ein (1) Hund pro Haushalt gehalten werden. 
Hunde müssen kastriert sein. Keine Zustimmung wird er-
teilt für Hunde, die ein erhöhtes Gefährdungspotential 
aufweisen. Die Vermieterin kann ihre Zustimmung u.a. 
aufgrund weiterer Eigenschaften eines Hundes (Rasse, 
Grösse, Verhalten) oder aufgrund der Situation in der Lie-
genschaft ablehnen. 
Die Einrichtung von Zuchtbetrieben ist verboten.  

2. Haustiergerechte Haltung 
Die Mieterschaft ist für die Einhaltung sämtlicher für 
Haustierhaltung anwendbarer Gesetze, Verordnungen 
und Erlasse, insbesondere Tierschutzbestimmungen, 
verantwortlich. Die Mieterschaft ist verpflichtet, den Haus-
tierbedürfnissen in räumlicher, pflegerischer und sozialer 
Hinsicht gerecht zu werden und die Haustierhaltung in 
sämtlichen Belangen tier- und artgerecht zu gestalten.  
Es ist die Pflicht der Mieterschaft, mit dem Haustier res-
pektvoll und bewahrend umzugehen. Die Mieterschaft al-
lein ist verantwortlich für das Wohlbefinden des Haustiers. 

3. Hausruhe 
Die Mieterschaft ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Hausruhe durch ihr Haustier nicht gestört wird. Es gelten 
die Bestimmungen des Mietvertrags und seinen integrie-
renden Bestandteilen. 

4. Wohnhygiene und Reinigungspflichten 
Die Mieterschaft verpflichtet sich im Zusammenhang mit 
der Haustierhaltung, der Wohnhygiene besondere Be-
achtung zu schenken und geeignete Massnahmen zu er-
greifen. Belästigungen von Mitmietern und Nachbarn 
durch übermässige Tierlaute, Geruch, umherliegende 
Tierhaare, usw. sind strikt zu vermeiden. 
Die Endreinigung des Mietobjektes ist Sache der Mieter-
schaft. Sie ist verantwortlich, Teppiche, Bodenbeläge und 
weitere Bestandteile des Mietobjekts auf eigene Kosten 
zu reinigen, bzw. reinigen zu lassen, so dass keine Ge-
ruchsspuren, Tierhaare, usw. zurückbleiben. 

5. Verunreinigungen durch Haustiere 
Durch Haustiere entstandene Verunreinigungen im Miet-
objekt, den Allgemeinflächen oder der Umgebung der Lie-
genschaft hat die Mieterschaft unaufgefordert und unver-
züglich zu beseitigen. 

6. Rücksichtnahme und Beaufsichtigung 
Die Mieterschaft verpflichtet sich, bei der Haltung des 
Haustiers auf Mitmieter und Nachbarn Rücksicht zu neh-
men. Sie ist dafür besorgt, dass die Haustierhaltung de-
ren Sicherheit nicht gefährdet. 
Hundehalter sind verpflichtet, ihren Hund innerhalb der 
Liegenschaft und auf dem dazugehörigen Grundstück 
stets zu beaufsichtigen und ausnahmslos an der Leine zu 
führen. Hunde dürfen nicht auf Kinderspielplätze und 
Spielwiesen der Liegenschaften verbracht werden. 

7. Haftung 
Die Mieterschaft haftet für alle durch die Haustierhaltung 
am Mietobjekt, an der Liegenschaft und dessen Umge-
bung verursachten Schäden, insbesondere auch für die 
durch die Tierhaltung erhöhte Abnutzung am Mietobjekt 
(z. B. an Spannteppichen, Tapeten, Türen usw.). Die Mie-
terschaft ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung ab-
zuschliessen, die derartige Schäden abdeckt. Der Ver-
mieterin ist hierfür vor Anschaffung des Haustieres ein 
Nachweis zu erbringen. 

8. Zuwiderhandlungen 
Bei Beschwerden von Mitmieter oder Nachbarn und 
Verstössen gegen das Haustierreglement bzw. die Haus-
tierbewilligung kann die Vermieterin schriftlich die Besei-
tigung der Zuwiderhandlung innert Wochenfrist verlan-
gen. Leistet die Mieterschaft der Mahnung keine Folge, 
kann die Vermieterin die Bewilligung zur Haustierhaltung 
entziehen. Eine Zuwiderhandlung gegen das Haustier-
reglement bzw. die Bewilligung zur Haustierhaltung stellt 
eine Sorgfaltsverpflichtung nach Art. 257f OR und einen 
wichtigen Grund, der die Vermieterin zur ausserordentli-
chen Kündigung nach Art. 266g OR berechtigt, dar. Die 
Vermieterin kann diesfalls das Mietverhältnis gemäss die-
sen Bestimmungen ausserordentlich kündigen. Sämtliche 
weiteren Rechte der Vermieterin bleiben vorbehalten. 

9. Weitere Bestimmungen 
Das Anbringen von Katzenleitern an Fassade, Balkon 
oder Terrasse und das Anbringen von Katzentüren sowie 
Katzennetze sind ohne vorgängige schriftliche Zustim-
mung der Vermieterin nicht gestattet. Sämtliche Installati-
onen sind bei Mietende fachmännisch zu entfernen und 
der Ursprungszustand ist wieder herzustellen. Einrich-
tungs- und Entfernungskosten gehen zu Lasten der Mie-
terschaft. 

10. Schlussbestimmungen 
Dieses Reglement wurde von der Verwaltung der Vermie-
terin genehmigt und tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Das 
Reglement kann von der Verwaltung jederzeit angepasst 
werden und gilt für neue Anträge zur Zustimmung auf 
Haustierhaltung in der entsprechend aktualisierten Fas-
sung. 


